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Anordnung 
über die Finanzierung und Stimulierung 

wissenschaftlich-technischer Leistungen in der DDR

vom 18. Dezember 1972

In Übereinstimmung mit dem Minister der Finanzen 
und dem Minister und Leiter des Amtes für Preise so
wie in Abstimmung mit den Leitern der anderen zu
ständigen zentralen Staatsorgane und dem Bundesvor
stand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes wird 
folgendes angeordnet:

I.
Geltungsbereich

§1
(1) Diese Anordnung gilt für

— staatliche und wirtschaftsleitende Organe,
— volkseigene Kombinate (Kombinate),

— volkseigene Betriebe und Betriebe des volkseigenen 
Kombinats (Betriebe),

— wissenschaftliche Akademien, wissenschaftlich-tech
nische Institute und ihnen gleichgestellte Einrichtun
gen (Forschungseinrichtungen),

— Rationalisierungseinrichtungen, wie Ingenieurbüros 
und gleichartige Einrichtungen (Rationalisierungs
einrichtungen),

die wissenschaftlich-technische Leistungen erbringen 
oder Auftraggeber für solche Leistungen sind.

(2) Wissenschaftlich-technische Leistungen im Sinne 
dieser Anordnung sind
— Leistungen des Planes Wissenschaft und Technik ein

schließlich der im Plan Wissenschaft und Technik 
enthaltenen Leistungen der Rationalisierung (im fol
genden wissenschaftlich-technische Aufgaben ge
nannt) und

— wissenschaftlich-technische Leistungen für Rationali
sierungsaufgaben, die nicht im Plan Wissenschaft 
und Technik enthalten sind (im folgenden Rationa
lisierungsaufgaben genannt). ,

(3) Die Festlegungen des Abschnittes VI dieser An
ordnung sind auch auf Projektierungsleistungen und 
den Bau von Rationalisierungsmitteln anzujvenden, so
weit diese Arbeiten beim Auftragnehmer unmittelbarer 
Bestandteil der Durchführung einer wissenschaftlich— 
technischen Leistung gemäß Abs. 2 sind. Sie gelten auch 
für sonstige Leistungen mit wissenschaftlich-techni
schem Charakter (wie zum Beispiel Studien und Gut
achten), sofern dafür keine besonderen preisrechtlichen 
Bestimmungen bestehen.

(4) Diese Anordnung ist nicht im Geltungsbereich der 
Verordnung vom 23. August 1972 über die Leitung, Pla
nung und Finanzierung der Forschung an der Akade- • 
mie der Wissenschaften und an Universitäten und Hoch
schulen (GBl. II Nr. 53 S. 589) anzuwenden.
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